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1. Allgemeines

1.1. Die nachfolgenden Bedingungen gelten
für alle Verträge über Grafik-Design-Leistungen
zwischen dem Designer und dem Auftraggeber
ausschließlich. Dies gilt insbesondere auch
dann, wenn der Auftraggeber Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGBs) verwendet und
diese entgegenstehende oder von den hier
ausgeführten Bedingungen abweichende
Bedingungen enthalten.

1.2. Auch gelten die hier aufgeführten Bedin-
gungen, wenn der Designer in Kenntnis ent-
gegenstehender oder von den hier aufgeführ-
ten Bedingungen abweichender Bedingungen
des Auftragsgebers den Auftrag vorbehaltlos
ausführt.

1.3. Abweichungen von den hier aufgeführten
Bedingungen sind nur dann gültig, wenn ihnen
der Designer ausdrücklich schriftlich zustimmt.

1.4. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem
Designer und dem Auftraggeber zwecks
Ausführung des Vertrages getroffen werden,
sind in diesem Vertrag schriftlich niederzule-
gen.

1.5 Werden Verträge mündlich geschlossen,
so sind die hier aufgeführten Vertragsgrundla-
gen ebenfalls gültig. Der Auftraggeber muss in
diesem Fall auf diese Vertragsgrundlagen auf-
merksam gemacht werden.

2. Urheberrecht und Nutzungsrechte

2.1. Jeder dem Designer erteilte Auftrag ist ein
Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung
von Nutzungsrechten an den Werkleistungen
gerichtet ist.

2.2. Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unter-
liegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestim-
mungen des Urheberrechtsgesetzes gelten
zwischen den Parteien auch dann, wenn die
erforderlichen Schutzvoraussetzungen im
Einzelfall nicht gegeben sein sollten. Damit ste-
hen dem Designer insbesondere die urheber-
rechtlichen Ansprüche aus §§ 97 ff..UrhG zu.

2.3. Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen
ohne ausdrückliche Einwilligung des Designers
weder im Original noch bei der Reproduktion
verändert werden. Jede Nachahmung – auch
von Teilen – ist unzulässig. Ein Verstoß gegen
diese Bestimmung berechtigt den Designer,
eine Vertragstrafe in Höhe der doppelten ver-
einbarten Vergütung zu verlangen. Ist eine sol-
che Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach
dem Tarifvertrag für Design-Leistungen
SDSt/ADG (neueste Fassung) übliche Ver-
gütung als vereinbart.

2.4. Der Designer überträgt dem Auftraggeber
die für den jeweiligen Zweck erforderlichen
Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes 
vereinbart ist, wird jeweils nur ein einfaches
Nutzungsrecht übertragen. Eine Übertragung
der Nutzungsrechte durch den Auftraggeber an
Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen
Vereinbarung zwischen Auftraggeber und
Designer.

2.5. Die Nutzungsrechte gehen erst nach voll-
ständiger Zahlung der Vergütung durch den
Auftraggeber an diesen über.

2.6. Der Designer hat das Recht, auf den
Vervielfältigungsstücken und in Veröffentlichun-
gen über das Produkt als Urheber genannt
zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf
Namensnennung berechtigt den Designer zum
Schadenersatz. Ohne Nachweis kann der Desi-
gner 100% der vereinbarten beziehungsweise
nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen
SDSt/AGD (neueste Fassung) üblichen Vergü-
tung neben dieser als Schadensersatz verlan-
gen.

2.7. Vorschläge und Weisungen des Auftragge-
bers oder seiner Mitarbeiter und Beauftragten
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergü-
tung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

3. Vergütung

3.1. Die Vergütung für die Entwürfe, Reinzeich-
nungen und Einräumung der Nutzungsrechte
erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für
Design-Leistungen SDSt/AGD (neueste Fas-
sung), sofern keine anderen Vereinbarungen
getroffen wurden. Bereits die Anfertigung von
Entwürfen ist kostenpflichtig, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart ist. Die Ver-
gütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.

3.2. Werden die Entwürfe in größerem Umfang
als ursprünglich vorgesehen genutzt, ist der
Designer berechtigt, nachträglich die Differenz
zwischen der höheren Vergütung für die tat-
sächliche Nutzung und der ursprünglich erhal-
tenen Vergütung zu verlangen.

4. Sonderleistungen, Neben- und Reise-
kosten

4.1. Sonderleistungen wie beispielsweise 
die Umarbeitung oder Änderung von Rein-
zeichnungen, das Manuskriptstudium, die
Drucküberwachung etc. werden nach dem
Zeitaufwand entsprechend dem Tarifvertrag
für Design-Leistungen SDSt/AGD (neueste
Fassung) gesondert berechnet.

4.2. Der Designer ist berechtigt, die zur Auf-
tragserfüllung notwendigen Fremdleistungen
im Namen und für Rechnung des Auftraggebers
zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich,
dem Designer entsprechende Vollmacht zu
erteilen.

4.3. Soweit im Einzelfall Verträge über
Fremdleistungen im Namen und für Rechnung
des Designers abgeschlossen werden, ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, den Designer im
Innenverhältnis von sämtlichen Verpflichtungen
freizustellen, die sich aus dem Vertragsab-
schluss ergeben. Dazu gehört insbesondere
die Übernahme der Kosten.

4.4. Auslagen für technische Nebenkosten,
insbesondere für spezielle Materialien, für die
Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenauf-
nahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc.,
sind vom Auftraggeber zu erstatten.

5. Fälligkeit der Vergütung, Abnahme

5.1. Soweit sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist die Vergütung bei
Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist ohne
Abzug zahlbar.

5.2. Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-
künstlerischen Gründen verweigert werden. Im
Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungs-
freiheit.

5.3. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen
abgenommen, so ist eine entsprechende
Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles
fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über längere
Zeit oder erfordert er vom Designer hohe
finanzielle Vorleistungen, sind angemessene
Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1/3
der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1/3
nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten, 1/3
nach Ablieferung.

5.4. Bei Zahlungsverzug kann der Designer
Verzugszinsen in Höhe von 6 % über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen
Zentralbank p.a. verlangen. Die Geltend-
machung eines nachgewiesenen höheren
Schadens bleibt davon ebenso unberührt wie
die Berechtigung des Auftraggebers, im Einzel-
fall eine niedrigere Belastung nachzuweisen.

6. Eigentumsvorbehalt etc.

6.1. An Entwürfen und Reinzeichnungen wer-
den nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht
jedoch Eigentumsrechte übertragen.
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6.2. Die Originale sind daher, sobald der Auf-
traggeber sie nicht mehr für die Ausübung von
Nutzungsrechten zwingend benötigt, unbe-
schädigt an den Designer zurückzugeben, falls
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
wurde. Bei Beschädigung oder Verlust hat der
Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur
Wiederherstellung der Originale notwendig
sind. Die Geltendmachung eines weitergehen-
den Schadens bleibt unberührt.

6.3. Die Versendung der Arbeiten und Vorlagen
erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des
Auftraggebers.

7. Digitale Daten

7.1. Der Designer ist nicht verpflichtet, Dateien
oder Layouts, die im Computer erstellt wurden,
an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht
der Auftraggeber die Herausgabe von Compu-
terdaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren
und zu vergüten.

7.2. Hat der Designer dem Auftraggeber
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen
diese nur mit vorheriger Zustimmung des
Designers geändert werden.

8. Korrektur, Produktionsüberwachung und
Belegmuster

8.1. Vor Ausführung der Vervielfältigung sind
dem Designer Korrekturmuster vorzulegen.

8.2. Die Produktionsüberwachung durch den
Designer erfolgt nur aufgrund besonderer
Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktions-
überwachung ist der Designer berechtigt, nach
eigenem Ermessen die notwendigen Entschei-
dungen zu treffen und entsprechende Anwei-
sungen zu geben. Er haftet für Fehler nur bei
eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit.

8.3. Von allen vervielfältigten Arbeiten über-
lässt der Auftraggeber dem Designer 10 bis 20
einwandfreie ungefaltete Belege unentgeltlich.
Der Designer ist berechtigt, diese Muster zum
Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden.

9. Gewährleistung

9.1. Der Designer verpflichtet sich, den Auftrag
mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, ins-
besondere auch ihm überlassene Vorlagen,
Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behan-
deln.

9.2. Beanstandungen gleich welcher Art sind
innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des
Werks schriftlich beim Designer geltend zu
machen. Danach gilt das Werk als mängelfrei
angenommen.

10. Haftung

10.1. Der Designer haftet – sofern der Vertrag
keine anderslautenden Regelungen trifft –
gleich aus welchem Rechtsgrund nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese
Haftungsbeschränkung gilt auch für seine
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Für leich-
te Fahrlässigkeit haftet er nur bei der
Verletzung wesentlicher Pflichten. In diesem
Fall ist jedoch die Haftung für mittelbare
Schäden, Mangelfolgeschäden und entgange-
nen Gewinn ausgeschlossen. Die Haftung
für positive Forderungsverletzungen, Ver-
schulden bei Vertragsschluss und aus uner-
laubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz
des typischen, vorhersehbaren Schadens
begrenzt.

10.2. Für Aufträge, die im Namen und auf
Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt
werden, übernimmt der Designer gegenüber
dem Auftraggeber keinerlei Haftung oder
Gewährleistung, soweit den Designer kein
Auswahlverschulden trifft. Der Designer tritt in
diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.

10.3. Sofern der Designer selbst Auftraggeber
von Subunternehmern ist, tritt er hiermit
sämtliche ihm zustehenden Gewährleistungs-,
Schadenersatz- und sonstigen Ansprüche aus
fehlerhafter, verspäteter oder Nichtlieferung an
den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich, vor einer Inanspruchnahme des
Designers zunächst zu versuchen, die abgetre-
tenen Ansprüche durchzusetzen.

10.4. Der Auftraggeber stellt den Designer von
allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen den
Designer stellen wegen eines Verhaltens, für
das der Auftraggeber nach dem Vertrag die
Verantwortung bzw. Haftung trägt. Er trägt die
Kosten einer etwaigen Rechnungsverfolgung.

10.5. Mit der Freigabe von Entwürfen und
Reinausführungen durch den Auftraggeber
übernimmt dieser die Verantwortung für die
technische und funktionsgemäße Richtigkeit
von Text, Bild und Gestaltung.

10.6. Für die vom Auftraggeber freigegebenen
Entwürfe, Entwicklungen, Ausarbeitungen,
Reinausführungen und Zeichnungen entfällt
jede Haftung des Designers.

10.7. Für die wettbewerbs- und kennzeichen-
rechtliche Zulässigkeit und Eintragungsfähig-
keit der Arbeiten sowie für die Neuheit des
Produktes haftet der Designer nicht.

11. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen

11.1. Im Rahmen des Auftrags besteht
Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich
der künstlerischen Gestaltung sind ausge-
schlossen. Wünscht der Auftraggeber während
oder nach der Produktion Änderungen, hat er
die Mehrkosten zu tragen. Der Designer behält
den Vergütungsanspruch für bereits begonnene
Arbeiten.

11.2. Verzögert sich die Durchführung des
Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu
vertreten hat, kann der Designer eine ange-
messene Erhöhung der Vergütung verlangen.
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann
er auch Schadenersatzansprüche geltend
machen. Die Geltendmachung eines weiterge-
henden Verzugsschadens bleibt davon unbe-
rührt.

11.3. Der Auftraggeber versichert, dass er zur
Verwendung aller dem Designer übergebenen
Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen die-
ser Versicherung nicht zur Verwendung berech-
tigt sein, stellt der Auftraggeber den Designer
von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

12. Schlussbestimmung

12.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung
nichts anderes ergibt, ist der Erfüllungsort der
Sitz des Designers.

12.2. Die Unwirksamkeit einer der vorstehen-
den Bedingungen berührt die Geltung der übri-
gen Bestimmungen nicht.

12.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

12.4. Gerichtsstand ist der Sitz des Designers,
sofern der Auftraggeber Vollkaufmann ist. Der
Designer ist auch berechtigt, am Sitz des
Auftraggebers zu klagen.
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I. Allgemeines

1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und
Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB
genannt) gelten für alle von mediavia – Simone
Gunst durchgeführten Aufträge, Angebote,
Lieferungen und Leistungen.

2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme
der Lieferung oder Leistung bzw. des Angebots
der Fotografin durch den Kunden, spätestens
jedoch mit der Annahme des Bildmaterials zur
eigenen Verwendung oder Veröffentlichung.

3. Wenn der Kunde den AGB widersprechen
will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen
zu erklären. Abweichenden Geschäftsbeding-
ungen des Kunden wird hiermit widersprochen.
Sie erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass
die Fotografin diese schriftlich anerkennt.

4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden
Geschäftsbeziehung und auch für zukünftige
Aufträge und Leistungen.

II. Auftragsproduktion

1. Wurden Kostenvoranschläge erstellt, sind
diese unverbindlich. Treten während der Pro-
duktion Kostenerhöhungen ein, sind diese erst
dann anzuzeigen, wenn erkennbar wird, dass
hierdurch eine Überschreitung der ursprünglich
veranschlagten Gesamtkosten um mehr als
15 % zu erwarten ist. Wird die vorgesehene
Produktionszeit aus Gründen überschritten, die
mediavia - Simone Gunst nicht zu vertreten hat,
so ist eine zusätzliche Vergütung auf der
Grundlage des vereinbarten Zeithonorars bzw.
in Form einer angemessenen Erhöhung des
Pauschalhonorars zu leisten.

2. Sind innerhalb von 10 Werktagen nach Ab-
lieferung der Aufnahmen keine schriftlichen
Mängelrügen zugegangen, gelten die Auf-
nahmen als vertragsgemäß und mängelfrei
abgenommen.

III. Überlassenes Bildmaterial

1. Die AGB gelten für jegliches dem Kunden
überlassene, analoge oder digitale, Bild-
material, gleich in welcher Schaffensstufe oder
in welcher technischen Form das Material vor-
liegt. 

2. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem
vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um
urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke
i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz
handelt.

3. Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigen-
tum des Fotografen, und zwar auch in dem Fall,
dass Schadensersatz hierfür geleistet wird.

4. Der Kunde darf das Bildmaterial an Dritte nur
zu geschäftsinternen Zwecken der Sichtung,
Auswahl und techn. Verarbeitung weitergeben.

5. Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten
Sendung oder Inhalt, Qualität oder Zustand des
Bildmaterials betreffen, sind innerhalb von 48
Stunden nach Empfang mitzuteilen. Anderen-
falls gilt das Bildmaterial als ordnungsgemäß,
vertragsgemäß und wie verzeichnet zugegangen.

IV. Nutzungsrechte

1. Der Kunde erwirbt (soweit nicht anders ver-
einbart) grundsätzlich nur ein einfaches
Nutzungsrecht zur einmaligen Verwendung.

2. Ausschließliche Nutzungsrechte, Exklusiv-
rechte oder Sperrfristen müssen gesondert ver-
einbart werden und bedingen einen erheblichen
Aufschlag auf das jeweilige Grundhonorar.

3. Mit der Lieferung wird lediglich das
einmalige Nutzungsrecht zu dem vom Kunden
angegebenen Zweck übertragen 

4. Jede über Ziffer 3. hinausgehende Nutzung,
Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder
Veröffentlichung ist honorarpflichtig und bedarf
der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der
Fotografin. Diese Zustimmung muss auf der
Rechnung extra vermerkt worden sein bzw.
sich aus dem vorangegangenen Schriftverkehr
eindeutig ergeben. Das gilt insbesondere für:
• eine Zweitverwertung oder Zweitveröffentli-
chung, insbesondere in Sammelbänden, pro-
duktbegleitenden Prospekten, bei Werbemaß-
nahmen oder bei sonstigen Nachdrucken,
• jegliche Bearbeitung, Änderung oder Um-
gestaltung des Bildmaterials,
• die Speicherung, Vervielfältigung oder
Nutzung des Bildmaterials auf Datenträgern
aller Art, soweit dieses nicht nur der techni-
schen Verarbeitung des Bildmaterials gem.
Ziff.III 3. AGB dient,
• jegliche Aufnahme, Wiedergabe oder Weiter-
gabe der Bilddaten im Internet, in Online-
Datenbanken oder anderen elektronischen
Archiven.

5. Veränderungen des Bildmaterials durch
Foto-Composing, Montage oder durch elektro-
nische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen
urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Fotografin gestattet. Auch darf das Bildmaterial
nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert
oder anderweitig als Motiv benutzt werden.

6. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm ein-
geräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise
auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- oder
Tochterunternehmen, zu übertragen.

7. Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weiter-
gabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter
der Voraussetzung der Anbringung des Urhe-
bervermerks „Foto/s: Simone Gunst, media-
via Grafikdesign, Oberstdorf, www.media-
via.de“ in zweifelsfreier Zuordnung zum jewei-
ligen Bild (soweit dies nicht anders vereinbart
wurde).

8. Wenn Nutzungsrechte für die Weitergabe der
Bilder in Originalqualität an die Presse aus-
drücklich vereinbart wurden, ist vom Kunden
dafür Sorge zu tragen, dass ausschließlich ein-
deutig als Presse identifizierte Kreise den
Zugriff auf das Bildmaterial erhalten.

V. Haftung

Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die
Verletzung von Rechten abgebildeter Personen
oder Objekte. Der Kunde trägt die Verant-
wortung für die Betextung sowie die sich aus
der konkreten Veröffentlichung ergebenden
Sinnzusammenhänge.

VI. Honorare

1. Es gilt das vereinbarte Honorar zuzüglich der
jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Ist kein Hono-
rar vereinbart worden, bestimmt es sich nach
der aktuellen Bildhonorarübersicht der Mittel-
standsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM).

2. Das Honorar gilt nur für die einmalige 
Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten
Zweck gemäß Ziff.III 3. oder 2. AGB. Soll das
Honorar auch für eine weitergehende Nutzung
bestimmt sein, ist dies schriftlich zu vereinbaren.

3. Der Honoraranspruch ist bei Ablieferung der
Leistung fällig. Wird eine Produktion in Teilen
abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhono-
rar mit jeweiliger Lieferung fällig.

4. Das Honorar gemäß V. 1. AGB ist auch dann
in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag
gegebene und gelieferte Bildmaterial nicht ver-
öffentlicht wird.

VII. Vernichtung des Bildmaterials nach Ab-
lauf der Nutzungsdauer und Belegexemplar

1. Das digital gelieferte Bildmaterial ist in der
gelieferten Form nach der Veröffentlichung
oder der vereinbarten Nutzungsdauer unaufge-
fordert zu löschen. Die Fotografin erhält nach
der Veröffentlichung umgehend zwei Beleg-
exemplare auf dem Postweg bzw. bei Internet-
veröffentlichungen den entsprechenden Link
per Mail zugesandt, um die Einhaltung der ver-
einbarten Nutzungsrechte kontrollieren zu
können.

2. Überlässt die Fotografin auf Anforderung des
Kunden oder mit dessen Einverständnis Bild-
material in Originalgröße nur zum Zwecke der
Prüfung, ob eine Nutzung oder Veröffentlichung
in Betracht kommt, hat der Kunde das digitale
Bildmaterial spätestens innerhalb eines Monats
nach Erhalt zu löschen.

VIII. Vertragsstrafe, Schadensersatz

1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zu-
stimmung der Fotografin erfolgten) Nutzung,
Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des
Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine 
Vertragsstrafe in Höhe des mind. dreifachen
Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich
weitergehender Schadensersatzansprüche.

2. Bei fehlendem Belegexemplar oder bei
Abrechnung ohne Angabe, welches Bild an wel-
cher Stelle in welcher Publikation verwendet
worden ist, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von
50%  des Nutzungshonorars zu zahlen.

3. Bei unterlassenem, unvollständigen, falsch
platzierten oder nicht zuordnungsfähigem
Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von
100% auf das vereinbarte bzw. übliche
Nutzungshonorar zu zahlen.

4. Durch entsprechende Zahlungen werden
keine Nutzungsrechte begründet.

IX. Schlussbestimmung

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei
Lieferungen ins Ausland.

2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen
AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.

3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit
einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der
Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz der Foto-
grafin Simone Gunst.


